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Antrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Arif Taşdelen, Stefan Schuster, Inge Aures, Klaus 
Adelt, Markus Rinderspacher, Natascha Kohnen, Volkmar Halbleib, Dr. Simone 
Strohmayr, Margit Wild SPD 

Lkw-Parken in Wohngebieten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im zuständigen Ausschuss für Wohnen, Bau und 
Verkehr schriftlich und mündlich über die Problematik des Lkw-Parkens in Wohngebie-
ten in Bayern zu berichten. 

Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzugehen: 

─ Welche Meldungen liegen der Staatsregierung seitens von Kommunen und Bürgern 
darüber vor, dass Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 Tonnen (t) 
und 7,5 t regelmäßig nachts in Wohngebieten abgestellt werden? 

─ Wie viele Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 t und 7,5 t werden 
in Bayern regelmäßig nachts in Wohngebieten abgestellt? In welchen Kommunen? 
Weswegen werden die Lkw derart abgestellt? Welche Unternehmen sind hierfür in 
welchem Ausmaß verantwortlich (ortsansässige Handwerker, Mittelständler, inter-
nationale Spedition etc.)? 

─ Hat sich die Problematik des Abstellens von Lkw in Wohngebieten in den vergan-
genen zehn Jahren verschärft? Falls ja, warum und wie? Ist eine weitere Verschär-
fung zu erwarten? 

─ Wie viele Verstöße gegen § 12 Abs. 3a Nr. 1 Straßenverkehrs-Ordnung – StVO 
(Verbot des regelmäßigen Parkens in reinen Wohngebieten innerorts für Kfz über 
7,5 t und Anhänger über 2 t zulässiger Gesamtmasse zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr) wurden in Bayern in den vergangenen drei Jahren geahndet? In welchen 
Kommunen wurden diese Verstöße festgestellt? Wird die Einhaltung dieser Norm 
regelmäßig von der Polizei kontrolliert? 

─ Welche Lösungsansätze verfolgt die Staatsregierung, um das Abstellen von Lkw in 
Wohngebieten zu verhindern oder zu reduzieren? Setzt sich die Staatsregierung für 
eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der StVO dahingehend 
ein, dass auch Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 t und 7,5 t 
nicht regelmäßig in Wohngebieten abgestellt werden dürfen? Welche Auswirkun-
gen hätte eine solche Änderung auf Wirtschaft und Verkehr? Unterscheiden sich 
die Auswirkungen nach Größe der Kommune? Falls ja, wie? Welche Kommunen 
sprechen sich für eine solche Gesetzesänderung aus? 
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Begründung: 

Bürger und Kommunen beklagen sich zunehmend über in Wohngebieten abgestellte 
Lkw. Vor allem kleinere Lkw werden von Fahrerinnen und Fahrern über Nacht mit nach 
Hause genommen, wofür Parkplätze in Wohngebieten beansprucht werden. Dies er-
höht den Parkdruck und löst Unmut bei den Anwohnern aus. Nach der derzeitigen 
Rechtslage ist es grundsätzlich zulässig, dass auch Lkw mit einer zulässigen Gesamt-
masse zwischen 3,5 t und 7,5 t derart in Wohngebieten abgestellt werden. Insbeson-
dere der Bayerische Städtetag fordert auf Initiative der Stadt Nürnberg eine entspre-
chende Gesetzesänderung dahingehend, dass das Abstellen aller Lkw mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse über 3,5 t in Wohngebieten unzulässig sein soll.  

Die Staatsregierung muss ausführlich und klar darlegen, ob und wie sie die Problematik 
des Lkw-Parkens in Wohngebieten lösen will und ob sie in diesem Zusammenhang eine 
Änderung von StVG und StVO für sinnvoll erachtet bzw. welche Auswirkungen dies 
hätte. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Arif Taşdelen, Stefan Schuster u.a. SPD 
Drs. 18/389 

Lkw-Parken in Wohngebieten 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass im Satz 1 das Wort "im" durch das Wort 
"dem" ersetzt wird und die Wörter "und mündlich" gestrichen werden. 

Berichterstatterin: Inge Aures 
Mitberichterstatter: Martin Wagle 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 5. Sitzung am 12. März 
2019 beraten und e i n s t i m m i g  mit der in I. enthaltenen Änderung Zustim-
mung empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Arif Taşdelen, Stefan Schuster, Inge Aures, 
Klaus Adelt, Markus Rinderspacher, Natascha Kohnen, Volkmar Halbleib, Dr. Si-
mone Strohmayr, Margit Wild SPD 

Drs. 18/389, 18/1547 

Lkw-Parken in Wohngebieten 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem zuständigen Ausschuss für Wohnen, Bau 
und Verkehr schriftlich über die Problematik des Lkw-Parkens in Wohngebieten in Bay-
ern zu berichten. 

Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzugehen: 

─ Welche Meldungen liegen der Staatsregierung seitens von Kommunen und Bürgern 
darüber vor, dass Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 Tonnen (t) 
und 7,5 t regelmäßig nachts in Wohngebieten abgestellt werden? 

─ Wie viele Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 t und 7,5 t werden 
in Bayern regelmäßig nachts in Wohngebieten abgestellt? In welchen Kommunen? 
Weswegen werden die Lkw derart abgestellt? Welche Unternehmen sind hierfür in 
welchem Ausmaß verantwortlich (ortsansässige Handwerker, Mittelständler, inter-
nationale Spedition etc.)? 

─ Hat sich die Problematik des Abstellens von Lkw in Wohngebieten in den vergan-
genen zehn Jahren verschärft? Falls ja, warum und wie? Ist eine weitere Verschär-
fung zu erwarten? 

─ Wie viele Verstöße gegen § 12 Abs. 3a Nr. 1 Straßenverkehrs-Ordnung – StVO 
(Verbot des regelmäßigen Parkens in reinen Wohngebieten innerorts für Kfz über 
7,5 t und Anhänger über 2 t zulässiger Gesamtmasse zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr) wurden in Bayern in den vergangenen drei Jahren geahndet? In welchen 
Kommunen wurden diese Verstöße festgestellt? Wird die Einhaltung dieser Norm 
regelmäßig von der Polizei kontrolliert? 

─ Welche Lösungsansätze verfolgt die Staatsregierung, um das Abstellen von Lkw in 
Wohngebieten zu verhindern oder zu reduzieren? Setzt sich die Staatsregierung für 
eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der StVO dahingehend 
ein, dass auch Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse zwischen 3,5 t und 7,5 t 
nicht regelmäßig in Wohngebieten abgestellt werden dürfen? Welche Auswirkun-
gen hätte eine solche Änderung auf Wirtschaft und Verkehr? Unterscheiden sich 
die Auswirkungen nach Größe der Kommune? Falls ja, wie? Welche Kommunen 
sprechen sich für eine solche Gesetzesänderung aus? 
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Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 3)

Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen, weil wir eine Abstimmung haben. Wir stim­

men über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge ab, die gemäß § 59 Absatz 7 der Ge­

schäftsordnung nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim­

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU, die GRÜNEN, die FREI­

EN WÄHLER, die AfD, die SPD und die FDP. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. – 

Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Nun die Frage an die fraktionslosen Abgeord­

neten. – Sie sind nicht im Raum. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich die Beratung der Dringlichkeitsanträge aufrufe, gebe ich Ihnen bekannt, 

dass die Fraktionen übereingekommen sind, beim letzten Tagesordnungspunkt – das 

ist der Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Natascha Kohnen, Florian von Brunn 

und anderer (SPD) betreffend "Endlich Rechtssicherheit für Mieterinnen und Mieter – 

Bayerische Mieterschutzverordnung sofort neu erlassen!" auf Drucksache 18/319 – 

auf eine Aussprache zu verzichten. Damit wird der Antrag nach den Dringlichkeitsan­

trägen aufgerufen. Es wird ohne Aussprache darüber abgestimmt.

Protokollauszug
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